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Anschrift:  zusätzliche Angaben: 

   

 

1.1. Grundsätzliches 
nicht  

zutreffend 

Maßnahme umgesetzt? 

ja nein 

1 Ist die sicherheitstechnische Betreuung organisiert?  x  

2 Ist die arbeitsmedizinische Betreuung organisiert?  x  

3 Sind die Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten geregelt/festgelegt?  x  

4 Liegen die erforderlichen Vorschriften und Aushänge aus?  x  

5 Sind Sicherheitsbeauftragte bestellt? X   

6 
Werden die Mitarbeiter regelmäßig in den sie betreffenden Gefahren und über die 
erforderlichen Maßnahmen unterwiesen? 

 x  

7 

Werden Pflichtuntersuchungen vor Aufnahme der folgenden Tätigkeiten durchgeführt? X   

 - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (gem. Anhang ArbMedVV) X   

 - Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (gem. Anhang ArbMedVV) X   

 - Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung X   

 - Tätigkeiten mit extremer Kältebelastung X   

 - Tätigkeiten mit Lärmexposition (Lex,8h = 85 dB(A); LpC,peak = 137 dB(C)) X   

 - Tätigkeiten mit Exposition durch Vibration (A(8)=5m/s² für Hand-Arm-Vibration; 

A(8)=1,15 m/s² in X-Y-Richtung und A(8)=0,8 m/s² in Z-Richtung für Ganzkörper-Virbration) 
X   

 - Tätigkeiten in Druckluft X   

 - Tätigkeiten unter Wasser X   

 
- Tätigkeiten die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 

3 erfordern 
X   

 
- Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und sonstigen Auslandsaufenthalten 

mit bes. Klimatischen Belastungen und Infektionsgefahren 
X   
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1.1. Grundsätzliches 
nicht  

zutreffend 

Maßnahme umgesetzt? 

ja nein 

8 

Werden Angebotsuntersuchungen vor Aufnahme der folgenden Tätigkeiten empfohlen? X   

 - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (gem. Anhang ArbMedVV) X   

 - Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (gem. Anhang ArbMedVV) X   

 - Tätigkeiten mit Lärmexposition (Lex,8h = 80 dB(A); LpC,peak = 135 dB(C)) X   

 
- Tätigkeiten mit Exposition durch Vibration (A(8)=2,5 m/s² für Hand-Arm-

Vibration;     A(8)=0,5 m/s² für Ganzkörper-Virbration) 
X   

 - Tätigkeiten an Bildschirmgeräten X   

 
- Tätigkeiten die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 1 

erfordern 
X   

9 Sind die erforderlichen arbeitsmedizinischen Nachuntersuchungen organisiert?  X  

10 Sind Beauftragte für Abfall, Gewässer, Gefahrgut bestellt? x   

11 Sind Kranführer, Maschinenführer, etc. schriftlich beauftragt? X   

12 Ist ein Arbeitsschutzausschuss vorhanden? X   

13 Sind für Jugendliche unter 18 Jahren die erforderlichen Schutzmaßnahmen geregelt? X   

14 Sind für werdende Mütter die erforderlichen Schutzmaßnahmen geregelt? X   

15 
Wurden für die Arbeitsmittel und Gefahrstoffe Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt 
und für Arbeitsmittel zusätzlich Prüffristen festgelegt? 

 x  

16 
Gibt es betriebliche Regelungen zur Arbeitszeit und zu Arbeiten an Sonn- und 
Feiertagen? 

 x  

17 Besitzen die Mitarbeiter die für die Arbeiten entsprechenden Qualifikationen?  x  

18 Ist die Fortbildung der Beauftragten organisiert? x   

19 
Werden nichtrauchende Beschäftigte vor Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch 
geschützt? 

 x  

20 
Sind Arbeitsplätze so eingerichtet, dass von ihnen keine Gefährdungen für die Sicherheit 
und die Gesundheit der Beschäftigten ausgeht? 

 x  

21 Wird die für die Tätigkeit notwendige PSA bereitgestellt?  x  

22     
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1.2. Erste Hilfe 
nicht  

zutreffend 

Maßnahme umgesetzt? 

ja nein 

1 Sind Ersthelfer in ausreichender Zahl ausgebildet?   x  

2 Ist die Fortbildung der Ersthelfer organisiert?  x  

3 Ist Erste-Hilfe-Material vorhanden?  X  

4 Wird ein Verbandbuch geführt? x   

5 
Wird das Haltbarkeitsdatum des Verbandmaterials und der Inhalt der Verbandkästen 
regelmäßig kontrolliert? 

 x  

6 Ist die Meldung von Unfällen organisiert?  x  

7 Ist das Verhalten bei Unfällen geregelt?  x  

8     

 

1.3. Brandschutz 
nicht  

zutreffend 

Maßnahme umgesetzt? 

ja Nein 

1 Sind Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz getroffen?  x  

 Wurde eine Brandschutzordnung erstellt?  x  

 Sind Flucht- und Rettungswegpläne ausgehängt?  X  

 Werden regelmäßig Evakuierungsübungen durchgeführt? x   

2 Ist das Verhalten bei Bränden geregelt?  x  

3 Werden Feuerlöscher alle zwei Jahre geprüft?  x  

4 Werden leicht- und selbstentzündliche Stoffe außerhalb des Arbeitsplatzes gelagert? X   

5 Sind explosionsgefährdete Bereiche gekennzeichnet? x   

6 Sind im explosionsgefährdeten Bereich Maßnahmen der EX-Rg. umgesetzt? x   

7     

 

1.4. Sozialeinrichtungen 
nicht  

zutreffend 

Maßnahme umgesetzt? 

ja Nein 

1 Werden die Sozialeinrichtungen regelmäßig gereinigt?  x  

2     

 
 
 

 Schutzmaßnahmen sind ausreichend - Die vorstehende Beurteilung ergibt, dass die vorhandenen Maßnahmen ausreichend sind. 

 Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend - Nachfolgend sind die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen und zu überprüfen. 

zu erforderliche Maßnahmen Maßnahme umzusetzen Umsetzung überprüft? 
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Punkt (wer / bis wann) (wer / wann) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Bei der Durchführung und Erstellung wurde der Unternehmer von der Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten und unterstützt. Dabei wurden 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu Grunde gelegt.  
Zur Vermeidung und Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sind die aufgeführten 
Schutzmaßnahmen einzuhalten und umzusetzen. Ihre Wirksamkeit ist jährlich zu überprüfen. 

 

      

 

 Ort, Datum  Unternehmer   

  

  
  

3. Wirksamkeitskontrolle 
  

 Maßnahmen sind geeignet und ausreichend wirksam 

 Aus den festgelegten Maßnahmen ergeben sich keine neuen Gefährdungen 

Wirksamkeitskontrolle durch: Herr / Frau   
 

 
      

 

 Ort, Datum  Unterschrift    

 


